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 Saarbrücken, 17.02.2010 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

dieses Jahr möchte ich den Ortsvereinen in meinem Wahlkreis wieder Plätze für die mir zur 
Verfügung stehenden zwei Berlinfahrten zuteilen. Da ich aufgrund des Bundestagswahler-
gebnisses nun auch den Wahlkreis 299 (ehemaliger Wahlkreis von Astrid Klug) betreue, wird 
sich die Aufteilung wie folgt gestalten:  

Wahlkreis 296: 75 Plätze 

Wahlkreis 299: 50 Plätze (25 Plätze vom Wahlkreis 296 + 25 Plätze einer zusätzliche Fahrt, 
die zwischen den ehemaligen Wahlkreisen von Astrid Klug und Rainer Tabillion aufgeteilt 
wird)  

Die Aufteilung auf die Ortsvereine erfolgt auf Grundlage der Mitglieder in den einzelnen Orts-
vereinen (Stand Januar 2010), wobei jeder Ortsverein, unabhängig von der Anzahl der Mit-
glieder, vorab einen Platz erhält. Die restlichen Plätze werden dann auf die mitgliederstärks-
ten Gemeindeverbände bzw. Bezirke und letztendlich auf die mitgliederstärksten Ortsvereine 
aufgeteilt. 

Die diesjährigen Berlinfahrten finden vom 31.05.- 03.06.2010 und vom 15.09.-18.09.2010 
statt. In der Anlage findet Ihr die Auflistung, wie viel Plätze jeder Ortsverein hat, wann wel-
cher Ortsverein fährt sowie die Anmeldeformulare. 

Meldeschluss für die Fahrt im Mai ist der 19.03.2010. Bitte gebt Sandra Blodau auch eine 
Rückmeldung, wenn Ihr niemanden anmeldet! Die Anmeldegebühr in Höhe von 50 Euro pro 
Person muss bis zum 19.03.2010 bar im Wahlkreisbüro hinterlegt werden. Überweisungen 
sind nicht möglich. 

Meldeschluss für die Fahrt im September ist der 30.04.2010. Bitte gebt Sandra Blodau auch 
eine Rückmeldung, wenn Ihr niemanden anmeldet! Die Anmeldegebühr in Höhe von 50 Euro 
pro Person muss bis zum 30.04.2010 bar im Wahlkreisbüro hinterlegt werden. Überweisun-
gen sind nicht möglich. 
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Bitte achtet genau darauf, welcher Termin für Euren Ortsverein vorgesehen ist. Ihr könnt die 
Anmeldungen nur für diesen Termin machen. Solltet ihr tauschen wollen, müsst ihr das 
selbst mit den anderen Ortsvereinen klären! Die in vergangenen Jahren getroffenen Abspra-
chen über Abtretung von Plätzen an andere Ortsvereine müsst ihr selbst berücksichtigen. 

Die Fahrt erfolgt mit dem Zug von Saarbrücken nach Berlin, die Unterbringung erfolgt in 2-
Bettzimmern. Nur in begründeten Ausnahmefällen (mit ärztlichem Attest) ist die Unterbrin-
gung in Einzelzimmern möglich. Bitte klärt das in jedem Fall rechtzeitig vorher mit Sandra 
Blodau. Die von Euch angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden kurz vor der 
Fahrt noch einmal von mir angeschrieben und über alle wichtigen Details informiert. 

Da wir bei der Vorbereitung immer wieder mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, 
bitte ich Euch folgendes zu beachten: 

Auswahl der TeilnehmerInnen 

Es gibt immer wieder Meldungen von TeilnehmerInnen, die bereits an einer Berlinfahrt teil-
genommen haben. Nach den Richtlinien ist dies nicht möglich! Es gab mehrfach Prüfungen 
der TeilnehmerInnenlisten durch den Bundesrechnungshof und ich selbst halte es ebenfalls 
für nicht gerecht, wenn bei 75 Plätzen, die für 50 Ortsvereine im Wahlkreis zur Verfügung 
stehen, die gleichen TeilnehmerInnen wie in den vergangenen Jahren gemeldet werden. Wir 
können deshalb keine Meldungen von TeilnehmerInnen akzeptieren, die bereits in den ver-
gangenen 3 Jahren an einer Berlinfahrt teilgenommen haben.  

Meldefrist bitte beachten 

Wir brauchen wegen der Sicherheitsbestimmungen einen relativ großen zeitlichen Vorlauf, 
da wir die Gruppen à 50 Personen nur im Block anmelden können. Bisher ist es leider immer 
wieder vorgekommen, dass Sandra Blodau Ortsvereine abtelefonieren musste, um die Mel-
dungen zu erhalten. Diese Zeit fehlt Sandra für andere wichtige Dinge. Bitte meldet Eure 
TeilnehmerInnen so schnell wie möglich, damit nicht wegen verspäteter Anmeldung einiger 
Ortsvereine Termine im Programm nicht mehr eingehalten werden können. Sollten bis zum 
Meldeschluss von einzelnen Ortsvereinen keine Meldungen vorliegen, können wir keine 
Nachmeldungen mehr berücksichtigen. Die freien Plätze werden dann mit Anmeldungen auf 
einer Warteliste besetzt. 

Anmeldeformulare vollständig und leserlich!!! ausfüllen 

Bitte achtet darauf, dass die Angaben auf den Anmeldeformularen vollständig und leserlich 
sind. Auch hier nimmt das Nachtelefonieren viel Zeit in Anspruch. Insbesondere die persönli-
chen Daten werden aus Sicherheitsgründen bei der Anmeldung in den Ministerien, im Kanz-
leramt oder im Bundestag benötigt. Dies gilt auch für die Anmeldung von Ersatzpersonen!  

Anmeldegebühr 

Um die Anmeldungen verbindlicher zu machen, wird je TeilnehmerIn ein Beitrag von 50 € 
erhoben, von dem eventuelle Eintrittsgelder und Trinkgelder für Busfahrer und Reiseleitung 
bezahlt werden. Der Rest wird in Berlin bar wieder an die TeilnehmerInnen ausbezahlt. Wer 
trotz Anmeldung ohne triftigen Grund nicht an der Fahrt teilnimmt oder kurzfristig absagt, 
kann den Beitrag von 50 € nicht zurück erhalten. Stattdessen wird er an eine gemeinnützige  
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Organisation gespendet. Die Teilnahmegebühr kann nur bar im Wahlkreisbüro hinterlegt 
werden. Überweisungen sind nicht möglich. Bitte teilt Euren TeilnehmerInnen mit, dass sie 
bis zu den oben angegebenen Daten bei Sandra Blodau 50 Euro hinterlegen müssen, damit 
die Anmeldung gültig ist. 

AnsprechpartnerIn des OV-Vorstandes für die Berlinfahrten 

Da nichts unmöglich ist, und es auch schon vorgekommen ist, dass jemand die vom Ortsve-
rein nicht als Teilnehmerin benannt wurde, ohne Rücksprache einen bzw. eine TeilnehmerIn 
abgemeldet hat, um sich selbst anzumelden, bitte ich Euch entweder selbst oder ein benann-
tes Mitglied Eures OV-Vorstandes eventuelle Änderungen der TeilnehmerInnen bei Sandra 
Blodau mitzuteilen. Änderungen von anderen Personen werden nicht mehr angenommen! 

Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz 

Die Fahrten sind vom Ministerium für Bildung Kultur und Wissenschaft als Weiterbildungs-
fahrten anerkannt. Eine Bescheinigung für den Arbeitgeber ist bei Sandra Blodau erhältlich. 
2004 ist das Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz geändert worden. Die Fahrt 
muss nun 8 Wochen vor Beginn beim Arbeitgeber gemeldet werden. Weiterte wichtige Ein-
zelheiten sind unter WWW.WEITERBILDUNG.SAARLAND.DE abrufbar. 

 

Ich hoffe auf Euer Verständnis und Eure Unterstützung. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Elke Ferner, MdB 

 

 


